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Vorwort

Liebe Dresdnerinnen und Dresdner,

nur wenige Sprachen weltweit haben ein
eigenes Wort fir Wohnung. Oft ersetzt das
Wort ,leben” unser Wort ,,wohnen”. Und
althochdeutsch heiRt wohnen ,zufrieden
sein” und ,bleiben”. In Dresden ,bleiben”
per Marz 2020 Gber 556.000 Menschen. Ob
Sie ,zufrieden sind“, hangt auch von ihren
Wohnbedingungen ab.

Unsere Stadtist attraktiv. Es wurde und
wird viel gebaut. In den letzten vier Jahren
sind viele neue Wohnungen entstanden. Im
Mittel pro Jahr 2.340. Vor etwa zehn Jahren
waren es nur 520. Fasst man die laufenden
Projektplanungen und Anklindigungen von
Bauunternehmen zusammen, sind derzeit
mindestens weitere 12.000 Wohnungen
in Planung. Der Dresdner Wohnungsmarkt
entwickelte sich dynamisch, die Mieten und
Kaufpreise sind gestiegen.

Mieterhdhungen sollten Mieterinnen
und Mieter nicht ungeprift zustimmen. Es
gibt eine zulassige Grenze fir eine Miet-
héhe. Aussagekraftige Antworten dazu
stehen im Dresdner Mietspiegel. Mieter
und Vermieter erhalten hier eine fundier-
te, aktuelle Orientierung Uber die Hohe
der ortslblichen Mietpreise in Dresden.
Mieterinnen und Mieter kénnen auf die-
ser Grundlage Mieterhohungsforderungen
kontrollieren. Vermieterinnen und Vermie-
ter missen bei der Festlegung der Miete
auf die Daten des Mietspiegels zurlick-
greifen. Der Mietspiegel tragt so dazu bei,
Streit zwischen Mietvertragsparteien, der
sich aus Unkenntnis des Mietpreisgefiiges
ergeben kann, schon im aullergerichtlichen
Verfahren zu vermeiden.

Dieser Dresdner Mietspiegel ist bereits
die 12. Auflage. Die ortsibliche Vergleichs-
miete fur eine Wohnung kann in wenigen
Schritten ermittelt werden. Die Broschire
enthalt zur Einordnung der Wohnung in die
ermittelte Spanne der ortsiblichen Ver-
gleichsmiete wie bisher eine Orientierungs-

hilfe mit wohnwertmindernden und wohn-
werterhohenden Merkmalen sowie ein
Schema zur Anrechnung dieser Merkmale.

Dieser Mietspiegel wurde vom Bochu-
mer Institut InWIS Forschung & Beratung
GmbH nach anerkannten wissenschaftli-
chen Grundséatzen erstellt. Etwa 4.000 Mie-
terinnen und Mieter haben Auskunft zu
ihrer Wohnsituation gegeben. Vermiete-
rinnen und Vermieter stellten zusdtzlich
Informationen zu etwa 1.000 Wohnungen
bereit. Der Mietspiegel beruht damit auf
ausreichend und qualitativ hochwertigen
Daten. Bericksichtigt wurde die seit dem
1. Januar 2020 geltende Anderung, dass
neu abgeschlossene oder gednderte Mie-
ten der letzten sechs Jahre, statt zuvor vier,
in die Auswertung einzubeziehen sind.

Der Mietspiegel ist von den betei-
ligten Mieter- und Vermieterverbanden
anerkannt. Somit liegt ein qualifizierter
Mietspiegel vor, der fur alle frei finanzier-
ten Wohnungen verbindlich ist. Vermieter
mussen die Werte des Mietspiegelsin Miet-
erhéhungsverlangen benennen.

Mein Dank gilt den Blrgern und Wohnungs-
unternehmen, die Fragen beantwortet und
Daten geliefert haben, dem Mieterverein
Dresden e. V. sowie dem Haus & Grund
Dresden e. V., die in der Projektgruppe
Mietspiegel das Gelingen des qualifizierten
Mietspiegels unterstitzten.

Lassen Sie uns gemeinsam in Dresden leben,
wohnen und zufrieden bleiben.

O 4

Oberbulrgermeister der
Landeshauptstadt Dresden




Partner bei der Erstellung
des Mietspiegels

Fir die besondere Unterstitzung, die seit

vielen Jahren von den Vertretungen der

Mieter und Vermieter bei der Erarbeitung

des Mietspiegels erfolgt, bedankt sich die

Landeshauptstadt Dresden ausdricklich der Mieterverein Dresden
bei den Vorstanden, Geschaftsfihrungen und Umgebung e. V.

und der Mitarbeiterschaft dieser Unterneh-

men. An der Erarbeitung des Mietspiegels

sind beteiligt:

der Haus & Grund
Dresden e. V.

die Wohnungsgenossenschaft
,Glickauf” Std Dresden e.G.

die Gemeinnltzige
Wohnungsbau-Genossenschaft
Dresden-Ost e.G.

die Sachsische
Wohnungsgenossenschaft
Dresden eG

die Wohnungsgenossenschaft
Aufbau Dresden eG

die Wohnungsgenossenschaft
Johannstadt eG

die Eisenbahner-Wohnungsbau-
genossenschaft Dresden eG

die Wohnungsgenossenschaft
Trachau-Nord eG

die VONOVIA



Was ist ein Mietspiegel?

EinfGhrung

Der zwolfte Dresdner Mietspiegel ist eine
Ubersicht tber die in Dresden (blicher-
weise gezahlten Mieten, die in den letzten
sechs Jahren vereinbart oder gedndert
worden sind.

Er beruht auf einer wissenschaftlichen
Auswertung empirisch erhobener Daten
und ist das Ergebnis der gemeinsamen
Arbeit einer Projektgruppe, in der Interes-
senvertretungen der Mieter und Vermie-
ter sowie weitere Wohnungsmarktakteure
mitgewirkt haben. Den Mietspiegel aner-
kannt haben als Interessenvertretung der
Mieter der Mieterverein Dresden und Um-
gebung e. V. und als Interessenvertretung
der Vermieter Haus & Grund Dresden e. V.

Mitglieder der Projektgruppe ,Dresdner
Mietspiegel” sind:

B Mieterverein Dresden und
Umgebunge. V.

B Haus & Grund Dresdene. V.,
Regionalverband privater Hauseigen-
timer und Vermieter

B VONOVIA

Bl Séachsische Wohnungsgenossenschaft
Dresden eG als Vertreterin der Dresd-
ner Wohnungsgenossenschaften

M Landeshauptstadt Dresden
Sozialamt, Sozialplanung (federfiihrend)
Stadtplanungsamt
Kommunale Statistikstelle

Far den Mietspiegel 2021 wurden die Da-
ten erneut Uber eine Mieterbefragung und
eine Datenabfrage bei Vermietern erhoben.
Im Ergebnis konnten qualitativ hochwerti-
ge Daten fur die Auswertung bereitgestellt
werden. In die Erstellung des Mietspiegels
sind insgesamt 2.901 Datenséatze eingegan-

gen. Erhoben wurden die zum 1. April 2020
gezahlten Mieten in Euro.

Fur die wissenschaftliche Begleitung, die
Durchfiihrung und Auswertung der Befra-
gung sowie die Erarbeitung des Regressi-
onsmietspiegels war das Bochumer Institut
INWIS Forschung & Beratung GmbH in Zu-
sammenarbeit mit der Kommunalen Statis-
tikstelle verantwortlich.

Aufgaben

Der vorliegende Mietspiegel gibt eine Uber-
sicht Uber die ortslbliche Vergleichsmiete
in der Landeshauptstadt Dresden und dient
als Instrument zur Begrindung oder Pri-
fung von Mieterhohungsverlangen.

Die ortsubliche Vergleichsmiete einer
Wohnung ist die Miete, die Ublicherweise
flr eine Wohnung vergleichbarer Art, Gro-
Re, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage
einschlieRlich der energetischen Ausstat-
tung und Beschaffenheit in der Gemeinde
oder einer vergleichbaren Gemeinde ge-
zahlt wird.

Der § 558a Burgerliches Gesetzbuch
(BGB) erlaubt Mieterhchungsverlangen be-
grindet auf

B einen Mietspiegel (§§ 558c, 558d BGB),

B eine Auskunft aus einer Mietdaten-
bank (§ 558e BGB),

B ein mit Grinden versehenes Gutach-
ten eines 6ffentlich bestellten und ver-
eidigten Sachverstandigen,

B dreivergleichbare Wohnungen.

Eswird allgemein anerkannt, dass insbeson-
dere in groReren Stadten ein Mietspiegel
das geeignetste Mittel ist, die Berechtigung
bzw. Angemessenheit von Mieterhohungs-

verlangen festzustellen und zu Uberprifen.
Handelt es sich um einen qualifizierten
Mietspiegel, wird laut § 558d Absatz 3 BGB
vermutet, dass die angegebenen Entgelte
die ortsubliche Vergleichsmiete wiederge-
ben.

Ein qualifizierter Mietspiegel liegt vor,
wenn folgende Voraussetzungen erfillt
sind:

B Der Mietspiegel muss nach anerkann-
ten wissenschaftlichen Grundsatzen,
das heilt auf reprdsentativer Daten-
basis und mit wissenschaftlichen Aus-
wertungsmethoden, erstellt worden
sein.

B Er muss von der Gemeinde oder von
den Interessenvertretern der Vermie-
ter und Mieter anerkannt worden sein.

B Er muss im Abstand von zwei Jahren
der Marktentwicklung angepasst wer-
den. Nach vier Jahren muss er neu er-
stellt werden.

Der Dresdner Mietspiegel erfillt diese Vo-
raussetzungen eines qualifizierten Miet-
spiegels. Er ist somit das vorrangige Be-
grindungsmittel in Mieterhohungsverfah-
ren in der Landeshauptstadt Dresden.

Selbst wenn ein Vermieter sein Erho-
hungsverlangen auf ein anderes Begrin-
dungsmittel nach § 558a BGB stiitzt, muss
er dem Mieter zusatzlich die Angaben des
qualifizierten Mietspiegels im Mieterho-
hungsschreiben mitteilen.

Der Mietspiegel ermoglicht den Dresd-
ner Mietern und Vermietern die Ermittlung
derortsiblichen Vergleichsmiete auf relativ
unkomplizierte und kostensparende Weise.

Mittels eines Mietspiegels kann im Ein-
zelfall auch festgestellt werden, ob mogli-
cherweise eine Mietpreisiiberhohung nach
§ 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG) vorliegt.




Geltungsbereich

Dieser Mietspiegel gilt ab 1. Januar 2021
und ist grundsatzlich fir Wohnungen des
freien Wohnungsmarktes in Dresden anzu-
wenden.

Nicht anzuwenden ist der Mietspiegel bei:

B vertraglich vereinbartem Ausschluss
einer Mieterhohung,

B Erhohungsverlangen innerhalb der
Laufzeit von Staffel- und Indexmiet-
vereinbarungen,

B Wohnungen, die mit 6ffentlichen Mit-
teln errichtet oder saniert wurden und
insoweit nach Wohnraumférdergesetz
(WoFG) einer Mietpreisbindung unter-
liegen,

B Heimen und heimahnlichen Unterkinf-
ten unterschiedlicher Art,

M ganzoderteilweise gewerblich genutz-
ten Wohnungen (nicht nur einzelnes
Arbeitszimmer).

Nicht unmittelbar anwendbar ist der
Mietspiegel bei:

B  Wohnungen im betreuten Wohnen,
wenn ein Mietvertrag inklusive Be-
treuungsleistungen vorliegt,

B Wohnungen mit weniger als 25 Qua-
dratmetern und mehr als 151 Quadrat-
metern Wohnflache,

B Wohnungen ohne Badezimmer in der
Wohnung

B Wohnungen mit AulRen-WC oder in-
nenliegender Trockentoilette,

B verbilligt gemieteten Dienst- oder
Werkswohnungen,

B Wohnungen, die aus besonderem
Grund, z. B. wegen Eigenleistungen oder
finanzieller Vorleistungen des Mieters,
verbilligt gemietet worden sind,

B  mobliert vermieteten Wohnungen
(eine Einbaukiiche oder Einbauschran-
ke gelten nicht als mobliert),

B Penthouse-Wohnungen. Eine Pent-
house-Wohnung ist ein freistehendes
Wohngebdude auf dem Dach eines
mehrgeschossigen Hauses. Der so be-
zeichnete Gebaudeteil tritt an mehre-
ren Seiten aus der Flucht der darunter-
liegenden Geschosse zuriick, wodurch
eine umlaufende Terrasse entsteht.

B ganz oder teilweise untervermieteten
Wohnungen,

B Wohnungen, die nur voribergehend
angemietet werden (Mietdauer laut
Vertrag maximal ein Jahr),

B Wohnungen in Einfamilienhdusern und
Zweifamilienhausern, dazu gehoren
auch Reihenhduser.

Fur diese Wohnungen lagen keine bzw.
nicht in ausreichender Anzahl Daten vor,
um eine ortsubliche Vergleichsmiete zu er-
mitteln.

Der Mietspiegel kann gegebenenfalls
fir diese Wohnungen als Begriindungs-
mittel flr die ortstbliche Vergleichsmie-
te herangezogen werden und ein formal
wirksames Begrindungsmittel darstellen.
Fur diese Wohnungen gilt jedoch nicht
die gesetzliche Vermutung gemaR § 558d
Abs. 3 BGB, dass die im qualifizierten Miet-
spiegel bezeichneten Entgelte die orts-
Ubliche Vergleichsmiete wiedergeben. Der
Mietspiegel gilt hier vielmehr nur als Ori-
entierungshilfe. Es empfiehlt sich, die Ubli-
chen Entgelte fir weitgehend vergleichbare
Wohnungen zu ermitteln und durch ange-
messene Zu- und Abschlage an die tatsach-
lichen Gegebenheiten anzupassen.

Rechtsgrundlagen

Der Vermieter kann entsprechend § 558
BGB vom Mieter die Zustimmung zur Erho-
hung der Miete verlangen, wenn

1. der Mietzins von Erhéhungen nach den
§§ 559 bis 560 BGB (Mieterhéhungen
aufgrund von Modernisierungsmaf-
nahmen oder Betriebskostenerhéhun-
gen—d. Red.) abgesehen, seit flinfzehn
Monaten unverdndert ist. Das Miet-
erhéhungsverlangen kann frihestens
einJahr nach der letzten Mieterhhung
geltend gemacht werden.

2. der verlangte Mietzins die ortsibliche
Vergleichsmiete nicht Ubersteigt, die
in der Gemeinde oder einer vergleich-
baren Gemeinde fir Wohnraum ver-
gleichbarer Art, GroRe, Ausstattung,
Beschaffenheit und Lage einschliellich
der energetischen Ausstattung und
Beschaffenheit in den letzten sechs
Jahren vereinbart oder, von Erhéhun-
gen nach § 560 (Betriebskosten oder
Nebenkosten) abgesehen, geandert
worden ist.

3. der Mietzinsinnerhalb eines Zeitraums
von drei Jahren, von Erhéhungen nach
den §§ 559 bis 560 BGB abgesehen,
sich nicht um mehr als zwanzig vom
Hundert erhoht (Kappungsgrenze).
Der Prozentsatz betragt fiinfzehn vom
Hundert, wenn die ausreichende Ver-
sorgung der Bevolkerung mit Miet-
wohnungen zu angemessenen Bedin-
gungen in einer Gemeinde oder einem
Teil einer Gemeinde besonders gefahr-
det ist und diese Gebiete von der Lan-
desregierung durch Rechtsverordnung
bestimmt sind.

Hinweis: Die Stadt Dresden wurde mit der
Sdchsischen Kappungsgrenzen-Verordnung
vom 3. Juni 2020 durch die Sachsische
Landesregierung als Gemeinde bestimmt,
in der eine Kappungsgrenze von flinfzehn
Prozent gilt. Die Verordnung gilt bis zum
30. Juni 2025.

Grundlage fur die Erarbeitung des Mietspie-
gels sind die Anforderungen der §§ 558c
und 558d BGB.



Die Berechnung der

ortsiiblichen Vergleichsmiete

Ubersicht

Die Berechnung der ortslblichen Ver-
gleichsmiete erfolgt in drei Arbeitsschritten.

Im Arbeitsschritt 1 wird die Basismie-
te in Euro pro Quadratmeter gemald der
Wohnflache der Wohnung aus Tabelle 1 auf
Seite 7 abgelesen und in das Berechnungs-
schema I auf Seite 10 eingetragen.

Im Arbeitsschritt 2 werden prozentua-
le Zu- und Abschlage hinsichtlich

B des Baualters,

B derlLage,

B der Ausstattung und

B derenergetischen Ausstattung

ermittelt und in das Berechnungsschema |
auf Seite 10 eingetragen.

Im Arbeitsschritt 3 werden mithilfe des Be-
rechnungsschemas | auf Seite 10 die durch-
schnittliche ortslbliche Vergleichsmiete pro
Quadratmeter sowie die Spannen, inner-
halb derer sich die ortsubliche Vergleichs-
miete fir die Wohnung befindet, ermittelt.

Arbeitsschritt 1:
Ermittlung der Basismiete

Aus der Tabelle 1 wird je nach Wohnflache
in Quadratmetern die Basismiete fir die zu
bewertende Wohnung entnommen.

Bei der Einordnung ist auf volle Qua-
dratmeter auf- oder abzurunden. So ist z. B.
bei einer Wohnflache von 50,49 Quadrat-
metern auf 50 Quadratmeter abzurunden

und bei einer Flache ab 50,50 Quadratme-
tern auf 51 Quadratmeter aufzurunden.

Die anhand der Tabelle zuordenbare
Basismiete wird im Berechnungsschema |
auf Seite 10 unter (a) eingetragen.

Arbeitsschritt 2: Ermittlung
von Zu- und Abschlagen zur
Basismiete

Zur ermittelten Basismiete werden je nach
Auspragung der Wohnwertmerkmale Bau-
alter, Wohnlage und Ausstattung einschliel3-
lich energetischer Ausstattung die folgen-
den Zu- und Abschlége angerechnet. Sie
werden ebenfalls im Berechnungsschemall
auf Seite 10 eingetragen.
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Tabelle 1: Basismicte (BM) in Abhingigkeit von der Wohnfliche (W)




Baualter

Baualtersklasse | Zu- oder Abschlag

bis 1918 0%

. 1919bis1945 0%
1946 bis 1969 0%
[71970bis 1990  minus8%
1991 bis 2009 5%

Tabelle 2: Zu- und Abschlige in Abhingigkeit vom
Baualter

19%

Grundsatzlich ist die Wohnung in die Baual-
tersklasse einzuordnen, in der das Gebaude
errichtet wurde. Bei Wiederaufbau, Wie-
derherstellung (z. B. bei starker Beschadi-
gung oder Zerstérung durch auRergewohn-
liche Ereignisse u. a. Kriegseinwirkungen),
Ausbau und Erweiterung (z. B. Dachge-
schossausbau, Aufstockung, Anbau) ist fur
die Einordnung in eine Baualtersklasse die
Bezugsfertigkeit der Wohnung maRgebend.

Wohnlage

In Dresden erfolgt eine Einteilung in drei
Wohnlagestufen:

B einfache Wohnlage,
B mittlere Wohnlage und
M gute Wohnlage.

Wohnlage Zu- oder Abschlag

einfach minus 3 %
o mittel 0%
gut 2%

Tabelle 3: Zu- und Abschlige in Abhingigkeit von der
Wohnlage

Die Wohnlage einer Adresse kann Uber das
Portal des Online-Mietspiegels der Lan-
deshauptstadt Dresden (www.dresden.de/
mietspiegel) und Uber die Wohnlagekarte
im Themenstadtplan (www.dresden.de/
Themenstadtplan) abgerufen werden.

Die Beurteilung der Wohnlage beruht auf
der Auswertung von acht Kriterien: die
Siedlungsstruktur, die OPNV-Anbindung
an die Innenstadt, die Versorgungszentra-
litat, die Versorgung mit Gemeinbedarfs-
einrichtungen, die Nachbarschaftslage,
das Stadtklima, der Flugverkehrslarm und
der Strallen- und Schienenverkehrslarm.
Der Wohnlagebeurteilung liegen damit
die gleichen Kriterien zugrunde, die bei der
Neuerstellung der Wohnlagekarte 2019

Wohnlagekarte zum Mietspiegel 2021 (Auszug)

verwendet wurden. Fur die Erstellung des
Dresdner Mietspiegel 2021 wurden die neu
errichteten Wohngebéaude in der Wohnla-
gekarte erganzt.

Die Abbildung oben zeigt einen Aus-
zug aus der Wohnlagekarte. Darin wird
die Wohnlage anhand einer dreistufigen
Farbskala dargestellt. Gebaude, die im Ein-
flussbereich des Strallen- oder Schienen-
verkehrslarms liegen, sind zusatzlich mit
einer schwarzen Umrandung des Gebaudes
markiert. Eine Lage im Einflussbereich von
ldrmbelasteten Stralen oder Schienen-
wegen mit einer Schallimmission von Gber
60 Dezibel (Mittelungspegel an der Stra-
Renrandbebauung, jahrliches Mittel fir Tag
von 6 bis 22 Uhr) fihrt zur Abwertung von
der guten in die mittlere bzw. von der mitt-
leren in die einfache Wohnlagestufe. Diese
Abstufung ist in der Karte bereits beriick-
sichtigt. Die Information Uber die Larmbe-
lastung bezieht sich immer auf das gesamte
Gebdude, Aussagen Uber einzelne Woh-
nungen im Objekt kénnen nicht gegeben
werden. In der Regel gilt eine Wohnung als
larmbelastet, wenn mindestens ein Wohn-
raum der Wohnung zur larmbelasteten Sei-
te ausgerichtet ist.

Ausstattung

Angerechnet werden ausschlieRlich vom
Vermieter gestellte bzw. finanzierte Aus-
stattungen. Vom Mieter selbst geschaffene
und finanzierte Ausstattungen bleiben un-
bertcksichtigt.

Badezimmerausstattung

Badezimmer mit Wanne und
separater Dusche

Zweites WC

Zweite Badewanne/Dusche

4%
Ca%

Hinweis: Zweites WC und

zweite Badewanne/Dusche

kénnen sich in einem Raum 2%
befinden oder in getrennten
Raumen. Beide Zuschlage

sind kombinierbar.

Tabelle 4: Zuschlige in Abhingigkeit von der Badezim-
merausstattung



FulRbodenheizung im Badezimmer
(nur anzurechnen, wenn keine Fulbo-
denheizung fur die gesamte Wohnung
angerechnet wird, siehe ,Heizung und
Elektrik”)

hochwertige Sanitdrobjekte (z.B. frei-
stehende Wanne, Eckbadewanne,
Wanne mit Luftsprudler, Massagedu-
sen o. A., Regendusche, Bidet, Desig-
nerobjekte)

Folgende fiinf Merkmale kénnen fiir eine W
besondere Badausstattung angerechnet
werden:

B Badezimmer mit Fenster

B Badezimmer mit Doppelwaschbecken M
oder zwei Einzelwaschbecken

B Badezimmer mit Handtuchwandheiz-
korper

Klchenausstattung

Kiiche mit hochwertigem Boden (Bodenfliesen, Naturstein wie Granit,
Marmor o. a., PVC-Designbelag*)
2%
*PVC-Designbelige sind hochwertige Produkte mit fotorealistischer Darstellung
verschiedener Optiken (z. B. Holz, Stein), ausschlieflich in Form von Einzelelementen
(z. B. Paneele, Fliesen) verlegt.

Offene Kiche (integrierte Kiche)

Einbauktche (mit Herd mit Backofenfunktion, Spule, Aufbewahrungs- 7%
('

mobel/Schréanken, Arbeitsplatte und Kihlschrank oder Spilmaschine)

Tabelle 6: Zuschlige in Abhingigkeit von der Kiichenausstattung

Weitere Ausstattungsmerkmale

Zu- bzw.
Abschlage

Balkon, Loggia oder (Dach-)Terrasse jeweils mindestens sechs
Quadratmeter (gemeint ist die tatsachliche Flache)

3%

Aufzug in Gebauden mit bis zu fliinf Obergeschossen: Wenn die
Wohnung nicht im Erdgeschoss liegt.

Durchgangszimmer

Ein Durchgangszimmer ist ein Wohnraum, der zum Erreichen eines
anderen Wohnraums durchquert werden muss, ausgenommen Kiiche
und Flur.

minus 2 %

Barrierearme Nutzbarkeit, d. h. schwellenfreier Zugang von der StralRe
(Wohnung ist mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen mittels Aufzug,
Rampen, angemessenen Tirbreiten zu erreichen), Schwellenfreiheit
in der Wohnung?*, barrierefreier Sanitarbereich (bodengleiche/eben-
erdige Dusche oder Duschwanne max. zwei Zentimeter tber/unter
FuRboden) und angepasste Raumgeometrie

*Schwellen zum Balkon sind méglich

Wohn- und Schlafraume mit tberwiegend (mehr als 50 Prozent der

Flache) hochwertigen FuBbdden in gutem Zustand.

Zu hochwertigen FuRboden zdhlen Echtholz- und Fertigparkett,

Holzdielen, Marmor oder gleichwertige Natursteine, Kork, Linoleum

und PVC-Designbeldge**. Dazu gehdren nicht Keramikfliesen, Laminat, 59
Teppichbéden und PVC-Belage. °

** PVC-Designbelige sind hochwertige Produkte mit fotorealistischer Darstellung
verschiedener Optiken (z. B. Holz, Stein), ausschlieflich in Form von Einzelelementen

(z.B. Paneele, Fliesen) verlegt.

Tabelle 7: Zu- und Abschlige in Abhéingigkeit von weiteren Ausstattungsmerkmalen

Anzahl Merkmale fiir
besondere Badausstattung
1 Merkmal vorhanden 2%

3 Merkmale vorhanden 7%

Tabelle 5: Zuschlige in Abhingigkeit von der Anzahl

besonderer Badausstattungsmerkmale

2 Merkmale vorhanden

mindestens 4 Merkmale
vorhanden

Heizung und Elektrik

Zu- oder
Abschlag

Mindestens ein Wohnraum,

Kiche oder Bad ohne instal- mings

) : 5%

lierte Heizung

FuRbodenheizung in der

gesamten Wohnung

Keine zeitgemalRe Elektro-

installation (d. h. mehrere

Haushaltsgerdte wie z. B. minus

Herd, Waschmaschine, 59
(]

Geschirrspuler, Staubsauger
kénnen nicht gleichzeitig
betrieben werden)

Tabelle 8: Zu- und Abschlige in Abhingigkeit von der
Ausstattung hinsichtlich Heizung und Elektrik

Energetische Ausstattung

Zu- oder
Abschlag

Vor 1990 eingebaute Kasten- minus
doppelfenster 5%

Dammung der AuRenwdnde

2002 bis 2009 (bei Gebau- 5%
den mit Baujahr </=1990)

Einfach verglaste Fenster

Dammung der AuBenwande
ab 2010 (bei Gebduden mit
Baujahr </=1990)

Tabelle 9: Zu- und Abschlige in Abhingigkeit von der
energetischen Ausstattung



Arbeitsschritt 3:
Berechnung der ortsubli-
chen Vergleichsmiete und
der Spanne

Erlauterung:

Im Berechnungsschritt 1 wird die aus der
Basismiettabelle auf Seite 7 entnommene
Basismiete pro Quadratmeter Wohnflache
im Feld (a) eingetragen.

Im Berechnungsschritt 2 werden die zu-
treffenden Zu- oder Abschlage zum Bau-
alter, zur Wohnlage und zu den einzelnen
Ausstattungsmerkmalen erfasst. Unter (b)
wird die zu ermittelnde Summe aller Zu-
und Abschlage eingetragen. Zu beachten
sind die unterschiedlichen Vorzeichen fur
Zu- und Abschlage.

Im Berechnungsschritt 3 wird die eingetra-
gene Summe der ermittelten prozentualen
Zu- und Abschldage unter (b) mithilfe der
Formel (a) x (b) / 100 Prozent in Absolut-
werte umgerechnet. Das Ergebnis wird auf
zwei Nachkommastellen gerundet und un-
ter (c) eingetragen.

Im Berechnungsschritt 4 wird die durch-
schnittliche ortsibliche Vergleichsmiete
pro Quadratmeter fir die Wohnung er-
mittelt, indem der ermittelte Zu- oder Ab-
schlag (c) zur Basismiete (a) addiert wird.
Das Ergebnis wird unter (d) eingetragen.

Zum Schluss wird im Berechnungsschritt 5
durch Abzug von 16 Prozent und Aufschlag
von 11 Prozent des Wertes der durch-
schnittlichen ortstblichen Vergleichsmie-
te (d) die Spanne fur die ortsibliche Ver-
gleichsmiete ermittelt.

Das Ergebnis (durchschnittliche ortsibliche
Vergleichsmiete und Spanne) stellt die orts-
Ubliche Vergleichsmiete auf der Grundlage
der in den letzten sechs Jahren in Dresden
vereinbarten oder gednderten Mieten flr
nicht preisgebundenen Wohnraum dar.

Die berechnete durchschnittliche orts-
Ubliche Vergleichsmiete ist die Nettokalt-
miete. Dieser Betrag enthdlt keine Entgelte
fir Heizkosten oder andere Betriebskos-
ten. Vorangegangene Mieterhdhungen
aufgrund von durchgefihrten Moderni-
sierungsmallnahmen sind Bestandteil der
Nettokaltmiete.
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Berech-
nungsschritt

Bezeichnung

1

Basismiete

Baualter

.................... %

Wohnlage

.................... %

Badezimmer mit Wanne und
separater Dusche

.................... %

Zweites WC

.................... %

Zweite Badewanne/Dusche

.................... %

Besondere Badausstattung

.................... %

Kiche mit hochwertigem Boden

.................... %

Offene Kiiche

.................... %

Einbauktche

.................... %

Balkon, Loggia, (Dach-)Terrasse

.................... %

Aufzug

.................... %

Durchgangszimmer

.................... %

Barrierearme Nutzbarkeit

.................... %

Hochwertige FuRbdden im
Wohn- und Schlafbereich

.................... %

Mindestens ein Wohnraum, Kiiche
oder Bad ohne installierte Heizung

.................... %

Fulbodenheizung in der gesamten
Wohnung

.................... %

Keine zeitgemalRe Elektroinstallation

.................... %

Vor 1990 eingebaute
Kastendoppelfenster

.................... %

Einfach verglaste Fenster

.................... %

Dammung der AuRenwande 2002
bis 2009 (Baujahr </= 1990)

.................... %

Dammung der AuRenwande ab
2010 (Baujahr </=1990)

.................... %

Summe der prozentualen
Zu- und Abschlage

b) i %

Umrechnung der Zu- und Abschlage

(axb /100 %)

Durchschnittliche ortstbliche
Vergleichsmiete pro m?

(@) + (c)

Unterer Spannenwert

(d)-16%
von (d)

Oberer Spannenwert

(d)+11%
von (d)

Ortsubliche Vergleichsmiete pro m?

von (el)

bis (e2)

Berechnungsschema I zur Ermittlung der ortsiiblichen Vergleichsmiete




Die Einordnung der Wohnung
innerhalb der Spanne der ortsiiblichen
Vergleichsmiete

Mietpreisspannen

Die mithilfe des Berechnungsschemas |
ermittelte Nettokaltmiete ist die durch-
schnittliche ortsibliche Vergleichsmiete
fir Wohnungen, die anhand der Kriterien
WohnungsgrofRe, Baujahr, Ausstattung und
Wohnlage einschlief3lich der energetischen
Ausstattung vergleichbar sind.

Die ortsibliche Vergleichsmiete ent-
spricht nicht dem Durchschnittswert als
einzelner Mietwert, die ortstbliche Ver-
gleichsmiete ist immer eine Spanne, inner-
halb derer eine konkrete Wohnung einzu-
ordnen ist.

Zur Ermittlung der ortstblichen Vergleichs-
miete fur eine konkrete Wohnung wird
empfohlen, unter Anwendung der nachfol-
gend erlduterten Orientierungshilfe eine
angemessene Einordnung innerhalb der
betreffenden Mietspreisspanne vorzuneh-
men. Diese Orientierungshilfe hat lediglich
Empfehlungscharakter und ist nicht ver-
bindlich.

Orientierungshilfe fur die
Spanneneinordnung

Um die ortstbliche Vergleichsmiete fir
eine konkrete Wohnung festzustellen, ist
es notwendig, fur diese Wohnung zunachst
die Berechnungsschritte 1 bis 5 im Berech-
nungsschema | auf Seite 10 vorzunehmen
und anschlieRend eine Einordnung in die
dort ausgewiesene Mietpreisspanne vorzu-
nehmen.

Zur Spanneneinordnung kénnen wohn-
wertmindernde und wohnwerterhéhende
Merkmale herangezogen werden.

Die folgende Tabelle mit ausgewahlten
Merkmalen gehort nicht zum qualifizierten
Teil des Mietspiegels, da sie nicht empirisch
erhoben wurde, sondern auf dem Wissen
und den Erfahrungen von Akteuren des
Dresdner Wohnungsmarktes basiert.

Die Orientierungshilfe entspricht den Stan-
dards eines Mietspiegels nach § 558c BGB
(einfacher Mietspiegel).

Die Aufzdhlung ist nicht abschlieRend,
sondern kann im konkreten Einzelfall um
weitere Merkmale erganzt werden. Die Ein-
stufung der individuellen Wohnung muss
im Rahmen einer Gesamtbewertung aller
wohnwertmindernden und wohnwerterho-
henden Merkmale vorgenommen werden.

Entscheidend ist, dass die Ausstattung
vom Vermieter gestellt bzw. finanziert wurde.

B kein Zubehorraum (Keller, Boden-
kammer, etc.)

B kein Gemeinschaftsraum wie z. B.
Kinderwagen- oder Trockenraum

B kein Fenster in der Kiiche

B Bausubstanz erfllt die Anforderun-
gen an die Warmeschutzverordnung
von 1995 nicht und es sind keine
DammmafRnahmen an den AuRen-
wanden und am Dach oder der
Dachgeschossdecke erfolgt

B kein Balkon, Terrasse oder Loggia

B Wohnungen ab 4. Obergeschoss
ohne Aufzug

B Elektroleitungen Uber Putz und/oder
Aluminiumleitungen und/oder feh-
lender FI-Schalter

B fehlende funkerfasste Heizkostenver-
teiler und/oder funkerfasste Warm-
wasser- und Kaltwasserzahler

B Wande im (Haupt-)Bad im Spritzwas-
serbereich der Sanitarobjekte (Bade-
wanne, Dusche, Waschbecken, Toi-
lette) nicht mit Fliesen oder anderen
wasserfesten Materialien geschiitzt

B Einbauktiche, die vor 2000 einge-
baut wurde, wenn der Zuschlag Ein-
baukiche zur Anwendung kommt

Ausstattungsmerkmale, die in die Berech-
nung der durchschnittlichen ortsiblichen
Vergleichsmiete eingehen (z. B. besondere
Badausstattung), konnen nicht mehr als
zusatzliches Ausstattungsmerkmal fir die
Spannenausfillung verwendet werden.

Auf folgende in der Tabelle dargestellten
wohnwertmindernden und wohnwerter-
hohenden Merkmale haben sich die Ver-
treter der Mieter und der Vermieter in der
Projektgruppe Mietspiegel geeinigt.

Wohnwerterh6hende Merkmale

B Wohnkiiche groRer 14 m?

B Sonnenschutz an allen Wohn- und
Schlafraumen (Markise, Rollladen,
Fensterladen)

B schwellenfreier Zugang von der
StraRe zur Wohnung — nur anwend-
bar, wenn der Zuschlag barriere-
arme Nutzbarkeit nicht zur Anwen-
dung kommt

B ebenerdige Dusche oder begehba-
re Badewanne — nur anwendbar,
wenn der Zuschlag barrierearme
Nutzbarkeit nicht zur Anwendung
kommt

B einbruchhemmende Wohnungs-
oder Hauseingangstir (die Tur
entspricht mindestens der Wider-
standsklasse WK3 gemal’ der DIN V
ENV 1627 bis 08/2011 bzw. Wider-
standsklasse RC 3 der DIN EN 1627)

B kostenfreier Stellplatz

B Balkon, Loggia, (Dach-)Terrasse je-

weils ab 10 m? oder zwei Balkone

Garten zur alleinigen Nutzung

Video-Wechselsprechanlage

WC separat — nur anwendbar, wenn

kein Zuschlag fur zweites WC zur

Anwendung kommt

Tabelle 10: wohnwertmindernde und wohnwerterhéhende Merkmale zur Einordnung in der Spanne
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Die Merkmale der Tabelle 10 kdnnen he-
rangezogen werden, um zu ermitteln, wie
weit der Mietpreis fur eine konkrete Woh-
nung von der durchschnittlichen ortsubli-
chen Vergleichsmiete nach oben oder nach
unten in Richtung der Spannengrenzen ab-
weichen kann.

Es konnen maximal zehn wohnwertmin-
dernde und maximal zehn wohnwerterh6-
hende Merkmale angerechnet werden.

Zur Ermittlung der konkreten ortsiblichen
Vergleichsmiete wird folgendes Vorgehen
vorgeschlagen:

Bei einem ausgeglichenen Verhaltnis
von wohnwertmindernden und wohnwert-
erhohenden Merkmalen (oder bei einem
Fehlen solcher Merkmale) kann die im
Bewertungsschema | ermittelte durch-
schnittliche ortstbliche Vergleichsmiete als
ortsublich fur die konkrete Wohnung ange-
sehen werden. Je mehr die Zahl wohnwert-
erhohender (-mindernder) Merkmale einer
Wohnung Uberwiegt, desto mehr wird die
ortsubliche Miete fir die Wohnung vom
Durchschnittswert weg in die Nahe der
Spannenobergrenze (-untergrenze) ricken.

Es wird davon ausgegangen, dass die Span-
nenobergrenze (-untergrenze) dann erreicht
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werden kann, wenn die Zahl der wohn-
werterhohenden (-mindernden) Merkmale
um zehn hoéher liegt als die Zahl der wohn-
wertmindernden (-erhohenden) Merkmale.
Liegen z. B. bei einer Wohnung zehn wohn-
werterhohende Merkmale vor, aber kein
wohnwertminderndes Merkmal, entspricht
die ortsubliche Vergleichsmiete fur diese
Wohnung der Spannenobergrenze.

Fir jedes der Merkmale in der Ubersicht
wird das gleiche Gewicht angenommen. Das
heillt, ein wohnwertminderndes Merkmal
kann ein wohnwerterhéhendes Merkmal
ausgleichen und umgekehrt. Dies bedeutet
bei maximal zehn moglichen Merkmalen,
dass jedes Merkmal einen Anteil von zehn
Prozent (entspricht einem Multiplikations-
faktor von 0,1 — siehe unter Berechnungs-
schema 1l) an der Differenz von durch-
schnittlicher ortsiblicher Vergleichsmiete
und Spannenobergrenze hat. Gleiches gilt
fur die Spannenuntergrenze.

Liegen weitere besondere Ausstattungs-
merkmale wie Whirlpool, Sauna, beson-
dere Sport- und Freizeitangebote (z. B.
Tennisplatz, Kegelbahn) vor, dann konnen
diese unter Berlcksichtigung aller weiteren
Wohnbedingungen auch zur Uberschrei-
tung der Spannenobergrenze berechtigen.

Berechnungsschema |l
zur Spanneneinordnung

Beispiel A
Die Zahl der wohnwerterhohenden

Merkmale ist gleich der Zahl der
wohnwertmindernden Merkmale

(oder beide = 0), dann entspricht die
ortsubliche Vergleichsmiete fir diese
Wohnung der mit Hilfe des Berech-
nungsschemas auf Seite 10 ermittelten
durchschnittlichen ortstblichen Ver-
gleichsmiete.

Falls sich die Zahl der wohnwerterhéhen-
den und der wohnwertmindernden Merk-
male unterscheidet, kommen die folgenden
beispielhaft dargestellten Rechenschritte,
Seite 13, zur Anwendung. Fur diese Berech-
nung kénnen maximal zehn wohnwertmin-
dernde und maximal zehn wohnwerterhé-
hende Merkmale herangezogen werden.



Beispiel B Beispiel C

Die Zahl der wohnwerterh6henden Merkmale Giberwiegt Die Zahl der wohnwertmindernden Merkmale iiberwiegt
Durchschnittliche ortsibliche Vergleichsmiete 6,30 €/m? Durchschnittliche ortstibliche Vergleichsmiete 6,30 £/m?
Spannenuntergrenze (minus 16 %) 5,29€/m? Spannenuntergrenze (minus 16 %) 5,29 €/m?
Spannenobergrenze (plus 11 %) 6,99 €/m? Spannenobergrenze (plus 11 %) 6,99 €/m?
Zahl der wohnwerterhohenden Merkmale 10 Zahl der wohnwerterhohenden Merkmale 2
Zahl der wohnwertmindernden Merkmale Zahl der wohnwertmindernden Merkmale

Berechnung der ortsiiblichen Vergleichsmiete fiir Beispiel B Berechnung der ortsiiblichen Vergleichsmiete fiir Beispiel C

Zahl der wohnwerterhéhenden Merkmale 10  Zahl der wohnwertmindernden Merkmale
abzuglich abziglich
Zahl der wohnwertmindernden Merkmale 3 Zahl der wohnwerterhthenden Merkmale 2
ist gleich ist gleich
Differenz 1 7 Differenz 1
Rechenschrigl _
Differenz 1 7 Differenz 1
multipliziert mit multipliziert mit
0,1 ist gleich 0,1 ist gleich
Produkt 1 0,7 Produkt1
Rechenschrieml _
Spannenobergrenze 6,99 €/m?  Durchschnittliche ortstibliche Vergleichsmiete 6,30 €/m?
abzuglich abzuglich
Durchschnittliche ortsibliche Vergleichsmiete 6,30 €/m?> Spannenuntergrenze 5,29 €£/m?
ist gleich ist gleich
Differenz 2 0,69 €/m? Differenz 2 1,01 €/m?
Rechenschriev _
Produkt 1 0,7 Produkt1
multipliziert mit multipliziert mit
Differenz 2 0,69 €/m? Differenz 2 1,01 €/m?
ist gleich ist gleich
Produkt 2 0,48 €/m?> Produkt 2 0,40 €/m?
Rechenscritv Rehemschwv
Durchschnittliche ortsibliche Vergleichsmiete 6,30 €/m? Durchschnittliche ortsiibliche Vergleichsmiete 6,30 £/m?
zuziglich abziglich
Produkt 2 0,48 €/m?> Produkt 2 0,40 €/m?
ist gleich ist gleich

Ergebnis ortsiibliche Vergleichsmiete 6,78 €/m? | Ergebnis ortsiibliche Vergleichsmiete 5,90 €/m?
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Auszug aus dem

Biirgerlichen Gesetzbuch

§ 558 Mieterhohung bis zur ortlichen
Vergleichsmiete.

(1) Der Vermieter kann die Zustimmung zu
einer Erhohung der Miete bis zur ortsubli-
chen Vergleichsmiete verlangen, wenn die
Miete zu dem Zeitpunkt, an dem die Erho-
hung eintreten soll, seit flinfzehn Monaten
unverdndert ist. Das Mieterhéhungsver-
langen kann frihestens ein Jahr nach der
letzten Mieterhohung geltend gemacht
werden. Erhohungen nach den §§ 559 bis
560 werden nicht bertcksichtigt.

(2) Die ortsubliche Vergleichsmiete wird
gebildet aus den Ublichen Entgelten, die in
der Gemeinde oder einer vergleichbaren
Gemeinde fir Wohnraum vergleichbarer
Art, GroRe, Ausstattung, Beschaffenheit
und Lage einschlieRlich der energetischen
Beschaffenheit und Ausstattung in den
letzten sechs Jahren vereinbart oder, von
Erhéhungen nach § 560 abgesehen, gean-
dert worden sind. Ausgenommen ist Wohn-
raum, bei dem die Miethohe durch Gesetz
oder im Zusammenhang mit einer Forder-
zusage festgelegt worden ist.

(3) Bei Erhohungen nach Absatz 1 darf sich
die Miete innerhalb von drei Jahren, von
Erhohungen nach den §§ 559 bis 560 ab-
gesehen, nicht um mehr als zwanzig vom
Hundert erhéhen (Kappungsgrenze). Der
Prozentsatz nach Satz 1 betragt 15 vom
Hundert, wenn die ausreichende Versor-
gung der Bevolkerung mit Mietwohnungen
zu angemessenen Bedingungen in einer
Gemeinde oder einem Teil einer Gemein-
de besonders gefdhrdet ist und diese Ge-
biete nach Satz 3 bestimmt sind. Die Lan-
desregierungen werden ermachtigt, diese
Gebiete durch Rechtsverordnung fur die
Dauer von jeweils hochstens funf Jahren zu
bestimmen.
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[Hinweis: Die Stadt Dresden wurde mit der
Kappungsgrenzen-Verordnung vom 3. Juni
2020 durch die Landesregierung Sachsen
als Gemeinde bestimmt, in der die ausrei-
chende Versorgung der Bevolkerung mit
Mietwohnungen zu angemessenen Bedin-
gungen besonders gefdhrdet ist. Damit gilt
in Dresden eine Kappungsgrenze von funf-
zehn Prozent. Die Verordnung gilt bis zum
30. Juni 2025.]

(4) Die Kappungsgrenze gilt nicht,

1.  wenn eine Verpflichtung des Mieters
zur Ausgleichszahlung nach den Vor-
schriften Uber den Abbau der Fehl-
subventionierung im Wohnungswesen
wegen des Wegfalls der 6ffentlichen
Bindung erloschen ist und

2. soweit die Erhohung den Betrag der
zuletzt zu entrichtenden Ausgleichs-
zahlung nicht Ubersteigt.

Der Vermieter kann vom Mieter frihestens
vier Monate vor dem Wegfall der 6ffent-
lichen Bindung verlangen, ihm innerhalb
eines Monats Uber die Verpflichtung zur
Ausgleichszahlung und Uber deren Hohe
Auskunft zu erteilen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn die Verpflichtung des Mie-
ters zur Leistung einer Ausgleichszahlung
nach den §§ 34 bis 37 des Wohnraumfor-
derungsgesetzes und den hierzu ergange-
nen landesrechtlichen Vorschriften wegen
Wegfalls der Mietbindung erloschen ist.

(5) Von dem Jahresbetrag, der sich bei einer
Erhohung auf die ortsibliche Vergleichs-
miete ergdbe, sind Drittmittel im Sinne
des § 559a abzuziehen, im Falle des § 559a
Abs. 1 mit elf vom Hundert des Zuschusses.

(6) Eine zum Nachteil des Mieters abwei-
chende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 558a Form und Begriindung der Miet-
erh6hung

(1) Das Mieterhohungsverlangen nach
§ 558 ist dem Mieter in Textform zu erkla-
ren und zu begrinden.

(2) Zur Begrindung kann insbesondere Be-

zug genommen werden auf

1. einen Mietspiegel (§§ 558c, 558d),

2. eine Auskunft aus einer Mietdaten-
bank (§ 558e),

3. ein mit Grinden versehenes Gutach-
ten eines 6ffentlich bestellten und ver-
eidigten Sachverstandigen,

4. entsprechende Entgelte fir einzelne
vergleichbare Wohnungen; hierbei ge-
nigt die Benennung von drei Wohnun-
gen.

(3) Enthéalt ein qualifizierter Mietspiegel
(§ 558d Abs. 1), bei dem die Vorschrift des
§ 558d Abs. 2 eingehalten ist, Angaben
fir die Wohnung, so hat der Vermieter in
seinem Mieterhéhungsverlangen diese
Angaben auch dann mitzuteilen, wenn er
die Mieterhohung auf ein anderes Begrin-
dungsmittel nach Absatz 2 stitzt.

(4) Bei der Bezugnahme auf einen Miet-
spiegel, der Spannen enthalt, reicht es aus,
wenn die verlangte Miete innerhalb der
Spanne liegt. Ist in dem Zeitpunkt, in dem
der Vermieter seine Erkldrung abgibt, kein
Mietspiegel vorhanden, bei dem § 558c
Abs. 3 oder § 558d Abs. 2 eingehalten ist,
so kann auch ein anderer, insbesondere ein
veralteter Mietspiegel oder ein Mietspiegel
einer vergleichbaren Gemeinde verwendet
werden.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abwei-
chende Vereinbarung ist unwirksam.



§ 558d Qualifizierter Mietspiegel

(1) Ein qualifizierter Mietspiegel ist ein
Mietspiegel, der nach anerkannten wissen-
schaftlichen Grundsatzen erstellt und von
der Gemeinde oder von Interessenvertre-
tern der Vermieter und der Mieter aner-
kannt worden ist.

(2) Der qualifizierte Mietspiegel ist im
Abstand von zwei Jahren der Marktent-
wicklung anzupassen. Dabei kann eine
Stichprobe oder die Entwicklung des vom
Statistischen Bundesamt ermittelten Preis-
indexes fur die Lebenshaltung aller privaten
Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt
werden. Nach vier Jahren ist der qualifizier-
te Mietspiegel neu zu erstellen.

(3) Ist die Vorschrift des Absatzes 2 einge-
halten, so wird vermutet, dass die im quali-
fizierten Mietspiegel bezeichneten Entgelte
die ortsiibliche Vergleichsmiete wiederge-
ben.

Service

Informationen zum Mietspiegel 2021

www.dresden.de/mietspiegel

Fragen zum Mietspiegel

Sozialamt

Abteilung Interner Service/Grundsatz/
Sozialplanung

Sachgebiet Sozialplanung

Glashutter StrafRe 51

01309 Dresden

Telefon: (0351) 4 88 13 04

Telefax: (0351) 4 88 48 13

E-Mail: sozialplanung@dresden.de

Fragen zum statistischen Verfahren

Kommunale Statistikstelle —
Statistischer Informationsdienst
Ostra-Allee 11

01069 Dresden

E-Mail: statistik@dresden.de

Fragen zur Wohnlageneinordnung

Stadtplanungsamt

Freiberger Strale 39

01067 Dresden

Telefon: (0351) 4 88 35 93
Telefax: (0351) 4 88 35 43
E-Mail: wohnlage@dresden.de
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Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer
Signatur konnen Uber ein Formular eingereicht werden. Dartber
hinaus gibt es die Moglichkeit, E-Mails an die Landeshauptstadt
Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlisseln oder

mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere Informationen
hierzu stehen unter www.dresden.de/kontakt.

Dieses Informationsmaterial ist Teil der Offentlichkeitsarbeit
der Landeshauptstadt Dresden. Es darf nicht zur Wahlwerbung
benutzt werden. Parteien konnen es jedoch zur Unterrichtung
ihrer Mitglieder verwenden.

www.dresden.de/mietspiegel


https://www.dresden.de/mietspiegel
https://www.facebook.com/stadt.dresden

	Vorwort
	Partner bei der Erstellung 
des Mietspiegels
	Was ist ein Mietspiegel?
	Einführung
	Aufgaben
	Geltungsbereich
	Rechtsgrundlagen

	Die Berechnung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete 
	Übersicht
	Arbeitsschritt 1: 
Ermittlung der Basismiete 
	Arbeitsschritt 2: Ermittlung von Zu- und Abschlägen zur Basismiete
	Baualter
	Wohnlage 
	Ausstattung
	Badezimmerausstattung

	Küchenausstattung
	Weitere Ausstattungsmerkmale
	Heizung und Elektrik
	Energetische Ausstattung
	Arbeitsschritt 3: 
Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete und der Spanne

	Die Einordnung der Wohnung 
innerhalb der Spanne der ortsüblichen Vergleichsmiete 
	Mietpreisspannen
	Orientierungshilfe für die Spanneneinordnung
	Berechnungsschema II 
zur Spanneneinordnung

	Auszug aus dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch
	Service



